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Allgemeine Bedingungen für die Lieferungen der Firma 
Heynau GearsProductionService GmbH, Tuchwalkerstraße 5, 84034 Landshut 
 
1. Allgemeines 
 

Die Bedingungen werden verwendet gegenüber Personen, die bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handeln (Unternehmer) sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlichen-rechtlichen Sondervermögen.  
 

Allen Lieferungen und Leistungen liegen die Regelungen des BGB sowie diese 
Bedingungen zugrunde. Etwaige gesonderte Regelungen sind einzelvertraglich und 
schriftlich zu vereinbaren. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden 
auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt – mangels 
besonderer Vereinbarung – mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers 
zustande.  
 

Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. 
Informationen körperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums- und 
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer 
verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und 
Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.  
 
2. Preis und Zahlung 
 

Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung 
ausschließlich Verpackung. Teillieferungen werden sofort berechnet. Zu den Preisen 
kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Wechselspesen 
gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Auslandslieferung gelten besondere Bedingungen 
 

Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht 
dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt sind.  
 
3. Lieferzeit 
 

3.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre 
Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und 
technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der 
Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der 
erforderlichen behördlichen Bescheinigung oder Genehmigung oder die Leistung 
einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten 
hat. Vom Besteller gewünschte Änderungen haben eine Unterbrechung der 
Lieferzeit zu Folge, die nach Verständigung über die gewünschte Änderung von 
neuem zu laufen beginnt.  

3.2 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Lieferer sobald als 
möglich mit.  

3.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf 
das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. 
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter 
Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die 
Meldung der Abnahmebereitschaft.  

3.4 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder 
sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers liegen 
zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird 
dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst 
mitteilen.  

3.5 Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem 
Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der 
Besteller kann darüber hinaus vom Verrag zurücktreten, wenn bei einer 
Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein 
berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der 
Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu 
zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder 
ist der Besteller für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, 
bleibt er zu Gegenleistung verpflichtet.  

3.6 Kommt der Lieferer in Verzug und der erwächst dem Besteller hieraus ein 
Schaden, so ist er berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer dem Lieferer nach 
Eintritt des Verzuges gesetzten Nachfrist zur Vertragserfüllung, eine pauschale 
Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Ver-
spätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der 
Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht ver-
tragsgemäß genutzt werden kann. Setzt der Besteller dem Lieferer – unter 
Berücksichtigung  der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine 
angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der 
Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. 
Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach 
Abschnitt 7.2. dieser Bedingungen 

3.7 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, 
beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die 
Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens 
jedoch ½ v. H. des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet, es sei denn, 
der Besteller weist nach, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger als die angegebene Pauschale ist. Der Lieferer ist jedoch 
berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist 
anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit ange-
messen verlängerter Frist zu beliefern.  

 
4. Gefahrenübergang und Abnahme 
 

4.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk 
verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 
Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und 
Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für 
den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, 
hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft 
durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht 
wesentlichen Mangels nicht verweigern.  

4.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von 
Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage 
der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Der 

Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzu-
schließen, die dieser verlangt.  

4.3 Teillieferungen sind zulässig soweit für den Besteller zumutbar.  
 
5. Eigentumsvorbehalt und verlängerter Eigentumsvorbehalt 
 

5.1. Der Lieferer behält sich das Eigentum am Liefergegenstand bis zum Eingang aller 
 Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.  
5.2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen 
 Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern 
 nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.  
5.3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur 
 Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder  sonstigen 
 Verfügungen durch Dritte hat der den Lieferer unverzüglich davon zu 
 benachrichtigen.  
5.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers insbesondere bei Zahlungsverzug 
 ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller 
 zur Herausgabe verpflichtet.  
5.5 Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der Lieferer  den Liefergegenstand nur 
 herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.  
5.6. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom 
 Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu 
 verlangen.  
5.7. Der Besteller ist berechtigt den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang 
 weiter zu verkaufen, zu verarbeiten oder umzubilden. Er tritt jedoch bereits jetzt 
 alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab; diese Abtretung nimmt der 
 Lieferer an.  
5.8. Im Falle des Verkaufs der im Eigentum bzw. Miteigentum des Lieferers stehenden 
 Vorbehaltsware tritt der Besteller die entstehende Forderung aus dem 
 Warenverkauf in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware schon jetzt an den Lieferer 
 ab; die Abtretung nimmt der Lieferer hiermit an.  
 
6. Mängelansprüche 
 

Für Sach- und Reparaturmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt 7 – Haftung wie folgt: 
 

6.1 Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und 
 Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer von der 
 Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der 
 Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
 Schäden, wobei der Lieferer sofort u verständigen ist, hat der Besteller das Recht, 
 den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz 
 der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.  
6.2. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden 
 unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer – soweit sich die Beanstandung als 
 berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des 
 Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die 
 Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Monteure und 
 Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige 
 Belastung des Lieferers eintritt.  
 
7. Haftung 
 

7.1. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener 
 oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten 
 Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher 
 Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des 
 Liefergegenstandes – vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden 
 kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die 
 Regelungen der Abschnitte 6 und 7.2. entsprechend.  
7.2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere 
 auch für Mangelfolgeschäden haftet der Lieferer – aus welchen Rechtsgründen 
 auch immer – nur bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit der Organe oder 
 leitender Angestellter begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise 
 vorhersehbaren Schäden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.  
7.3. Für im Lohn gefertigte Einzelteile und Baugruppen nach Kunden- Vorgabe und      
         oder Zeichnung, werden weder auf Funktion, noch auf die Eignung für die vom 
         Besteller vorgesehene Verwendung, Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche 
         übernommen. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten Teile unverzüglich zu über- 
         prüfen. Reklamationen werden nur in Schriftform innerhalb einer Woche nach   
         Lieferdatum anerkannt. 
 
8. Haftung für Mängel bei Bearbeitung eingesandter Getriebe- / 
          Getriebemotoren 
 

8.1. Für vorgenannte Waren gelten ausschließlich die besonderen Regelungen des 
 Werkvertrages nach § 631ff, BGB 
 
9. Verjährung 
 

Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren 
in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt 7.2. gelten die 
gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für 
Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.  
 
10. Gerichtsstand 
 

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt 
ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander 
maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist 
jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers oder am Sitz einer Niederlassung des 
Bestellers Klage zu erheben. 
Die Anwendung des UN – Verkaufsrechts ist gänzlich ausgeschlossen.  
 
11. Salvatorische Klausel 
 

Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so 
berührt das nicht die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen dieses Vertrages. 

(Stand Januar 2009) 


